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Einkünfte. Auf jener der Einkommensermittlung nachgelagerten Ebene ist aber 
eine „Verklammerung“ ausgeschlossen. 

relevanz für die Praxis
Nach dem BFH-Urteil vom 1.3.18 (IV R 16/15, BStBl II 18, 527) geht der verre-
chenbare Verlust i. S. d. § 15a EStG bei unentgeltlicher Übertragung eines 
Teils der Beteiligung an der KG anteilig auf den Übernehmer über, wenn 
 diesem auch das durch die Beteiligung vermittelte Gewinnbezugsrecht über-
tragen wird. Nach Ansicht des BFH beruht dies darauf, dass verrechenbare 
Verluste i. S. v. § 15a EStG erst dann die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Kommanditisten mindern, wenn dieser aus seiner Beteiligung Gewinne er-
zielt, die er zum Ausgleich seines negativen Kapitalkontos zu verwenden hat 
(§ 169 Abs. 1 S. 2 HGB). Im Streitfall haben die Verluste dagegen nicht die 
 finanzielle Leistungsfähigkeit des K, sondern jene des V gemindert.

Übergang des 
verrechenbaren 
Verlustes nach 
§ 15a eStG

NACHLASSVERBINDLICHKEIT

Berliner testament: Verjährter Pflichtteilsanspruch 
kann nun doch nicht mehr abgezogen werden
von WP StB Dipl.-Kfm. Gerrit Grewe, Berlin

| Der Alleinerbe kann nach dem Tod des verpflichteten Erblassers seinen 
nun gegen sich selbst gerichteten Pflichtteilsanspruch auch dann noch als 
Nachlassverbindlichkeit vom Erwerb abziehen, wenn der Anspruch bereits 
verjährt ist – so noch die Auffassung des FG Schleswig-Holstein im Jahr 
2017. Dem hat der BFH aber aktuell einen Riegel vorgeschoben. |

Sachverhalt
Der Kläger K war Alleinerbe seiner Stiefmutter S. Im Jahr 1986 errichteten S 
und der Vater V ein Testament, worin sie sich gegenseitig zu Alleinerben und 
den K zum Erben des Überlebenden einsetzten (Berliner Testament). V ver-
starb in 2003, S verstarb in 2014. K machte erst in der ErbSt-Erklärung für den 
Erbfall nach S seinen – unstreitig bereits verjährten – Pflichtteilsanspruch 
 gegen S als Nachlassverbindlichkeit geltend. Das FA lehnte dies ab, da der 
Pflichtteilsanspruch zivilrechtlich durch Konfusion erloschen und verjährt sei. 
Auch fehle es an einer wirtschaftlichen Belastung des Nachlasses. Das FG 
Schleswig-Holstein (4.5.16, 3 K 148/15, EFG 16, 1102) gab der Klage als Vorins-
tanz noch statt. Dem hat der BFH nun aber eine klare Absage erteilt!

◼◼ leitsatz: BFh 5.2.20, II r 17/16

1.  Im Erbschaftsteuerrecht gelten die infolge des Erbanfalls durch Vereinigung von 
Recht und Verbindlichkeit zivilrechtlich erloschenen Rechtsverhältnisse gemäß 
§ 10 Abs. 3 ErbStG als nicht erloschen. Diese  Fiktion umfasst auch das Recht des 
Pflichtteilsberechtigten, der Alleinerbe des Pflichtteilsverpflichteten ist, die Gel-
tendmachung des Pflichtteils  fiktiv nachzuholen. 

2.  Die Fiktion des § 10 Abs. 3 ErbStG reicht jedoch nicht so weit, dass der zivilrecht-
lich aufgrund Konfusion erloschene Pflichtteilsanspruch auch dann noch  geltend 
 gemacht werden kann, wenn er in diesem Zeitpunkt zivilrechtlich verjährt war 
(BFH 5.2.20, II R 17/16, Abruf-Nr. 216982, gleichlautend BFH 5.2.20, II R 1/16).
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entscheidungsgründe
Der geltend gemachte Pflichtteilsanspruch kann nicht als Nachlassverbind-
lichkeit abgezogen werden. Die ErbSt für den Erwerb des Pflichtteilsan-
spruchs (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 3 ErbStG) entsteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b 
ErbStG mit dem Zeitpunkt der Geltendmachung. Hinsichtlich des Abzugs des 
Pflichtteils als Nachlassverbindlichkeit wirkt dessen Geltendmachung dage-
gen auf den Zeitpunkt des Todes des Erblassers (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) 
 zurück, ist also ein rückwirkendes Ereignis i. S. d. § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO 
(BFH 19.2.13, II R 47/11, BStBl II 13, 332).

Verstirbt der Pflichtteilsverpflichtete, bevor der Pflichtteilsanspruch durch 
Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB) oder aus anderen Gründen – etwa aufgrund  eines 
Erlassvertrags (§ 397 Abs. 1 BGB) – erloschen ist, geht die Verbindlichkeit 
gemäß §§ 1922, 1967 Abs. 1 BGB zivilrechtlich auf dessen Erben über, ohne 
dass es auf die vorherige Geltendmachung des Anspruchs ankommt. Das gilt 
auch, wenn ein Pflichtteilsberechtigter zugleich der Erbe des verstorbenen 
Pflichtteilsverpflichteten ist.

Ist der Pflichtteilsberechtigte der Alleinerbe des Pflichtteilsverpflichteten, 
erlöschen durch den Tod des Pflichtteilsverpflichteten zivilrechtlich sowohl 
dessen Verbindlichkeit als auch der Pflichtteilsanspruch durch die Vereini-
gung von Forderung und Schuld in einer Person (Konfusion, z. B. BGH 23.4.09, 
IX ZR 19/08, NJW-RR Zivilrecht 09, 1059). Im Erbschaftsteuerrecht gelten die 
infolge des Erbanfalls durch Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit bzw. 
Belastung zivilrechtlich erloschenen Rechtsverhältnisse gemäß § 10 Abs. 3 
ErbStG hingegen als nicht erloschen. Der Pflichtteilsberechtigte kann daher 
den Pflichtteilsanspruch als Alleinerbe des Pflichtteilsverpflichteten nach-
holen (BFH 19.2.13, II R 47/11, BStBl II 13, 332). 

Beachten Sie | § 10 Abs. 3 ErbStG begründet aber kein Recht des Pflicht-
teilsberechtigten, den Anspruch auch noch nach Eintritt der Verjährung fiktiv 
gegen sich selbst geltend zu machen. Anderenfalls würde die Fiktion des § 10 
Abs. 3 ErbStG die Funktion der Verjährung, Rechtsfrieden herbeizuführen, 
insoweit aufheben. Der Erbe könnte zeitlich unbefristet seinen zivilrechtlich 
erloschenen Pflichtteilsanspruch als Nachlassverbindlichkeit mit Rückwir-
kung gegen sich selbst geltend machen.

relevanz für die Praxis
Wird der Pflichtteilsanspruch vor der Verjährung des Anspruchs geltend ge-
macht, gilt der Pflichtteilsanspruch gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 3 ErbStG als 
Erwerb des Pflichtteilsberechtigten von Todes wegen vom ursprünglichen 
Erblasser, dessen persönliches Verhältnis zu dem von der Erbfolge ausge-
schlossenen Pflichtteilsberechtigten den Pflichtteilsanspruch begründet hat.

Die Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs besteht in dem ernstlichen 
Verlangen auf Erfüllung des Anspruchs gegenüber dem Erben. Der Berech-
tigte muss seinen Entschluss, die Erfüllung des Anspruchs zu verlangen, in 
geeigneter Weise bekunden (BFH 19.2.13, II R 47/11, BStBl II 13, 332). Im Streit-
fall hatte der Kläger behauptet, er habe den Pflichtteilsanspruch noch zu 
Lebzeiten seiner Stiefmutter dieser gegenüber mündlich geltend gemacht. 
Im Klageverfahren konnte er dies jedoch nicht glaubhaft machen.
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